
 

 

 

Landessozialgericht 

Niedersachsen-Bremen 

 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

L 11 AS 578/20 

S 57 AS 334/20 Sozialgericht Braunschweig 

Verkündet am: 3. Februar 2022 

A., Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

In dem Rechtsstreit 

B. 

– Kläger und Berufungskläger – 

gegen 

Jobcenter Goslar, 

Robert-Koch-Straße 11, 38642 Goslar 

– Beklagter und Berufungsbeklagter – 

hat der 11. Senat des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen auf die mündliche Ver-

handlung vom 3. Februar 2022 in Celle durch den Richter C. - Vorsitzender -, den Richter D. 

und die Richterin E. sowie den ehrenamtlichen Richter F. und den ehrenamtlichen Richter G. 

für Recht erkannt: 

 
Die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts 

Braunschweig vom 14. September 2020 wird zurückgewiesen.  

 

Die im Berufungsverfahren erhobenen Klagen werden als unzuläs-

sig verworfen.  

 

  Der Kläger trägt auch die Kosten des Berufungsverfahrens.   

 

Die Revision wird nicht zugelassen. 

 

Der Streitwert wird auf 14.288,21 Euro festgesetzt.  
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T a t b e s t a n d   

 

Die Beteiligten streiten im Ausgangspunkt um die Zahlung von Unterkunftskosten der im Leis-

tungsbezug nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitsuchende – 

(SGB II) stehenden Bedarfsgemeinschaft H. direkt an den Kläger.  

 

Der Kläger ist Vermieter der von der Bedarfsgemeinschaft H. bewohnten Wohnung. Er bean-

tragte beim Beklagten mit Schreiben vom 28. Januar 2020 die Direktüberweisung der von der 

Bedarfsgemeinschaft H. für die Jahre 2018 und 2019 noch zu zahlenden Nebenkosten auf sein 

Bankkonto (Gesamtbetrag: 2.185,69 Euro). Dies lehnte der Beklagte mit der Begründung ab, 

dass der Kläger als Vermieter keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II habe (Be-

scheid vom 29. Januar 2020).  

 

Im Widerspruchsverfahren machte der Kläger geltend, dass der Beklagte gemäß § 22 SGB II 

zur Sicherung der Unterkunftskosten verpflichtet sei. „Im Rahmen der Geschäftsführung ohne 

Auftrag“ fordere er den Beklagten auf, die Nebenkosten für die Jahre 2017 (92,52 Euro), 2018 

(702,27 Euro) und 2019 (1.483,42 Euro) sowie die noch ausstehenden Mieten für Februar und 

März 2019 (1.010,00 Euro) bis zum 12. März 2020 auf das Vermieterkonto zu überweisen.  

 

Der Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 4. März 2020 zurück. Der 

Kläger sei nicht hilfebedürftig und könne folglich auch keinen Anspruch auf SGB II-Leistungen 

geltend machen.   

 

Hiergegen hat der Kläger am 17. März 2020 beim Sozialgericht (SG) Braunschweig Klage er-

hoben und vorgetragen, dass seine Nebenkostenforderungen genauso vom Beklagten zu über-

nehmen seien, wie die vom Beklagten zugunsten des Energieversorgers übernommenen 

Strom- und Heizkosten. Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sei es nicht hinnehmbar, dass 

der Energieversorger ohne Prozess bezahlt werde, der Kläger dagegen erst prozessieren 

müsse. Weiterhin erwarte er, dass das Jobcenter bei seinen Überweisungen den Monat, für 

den die Mietzahlung bestimmt sei, und für Nebenkosten das betroffene Jahr angebe. Diese 

Angaben fielen nicht unter den Daten- oder Persönlichkeitsschutz und seien kaufmännische 

Mindestangaben. Ansonsten sei eine Zuordnung der Zahlungen nicht möglich und es könne 

mangels konkreter Zahlen auch keine Zahlungsklage gegen die Mieter eingereicht werden.  

 

Mit Schreiben vom 19. März 2020 hat der Kläger vom Beklagten Auskunft verlangt zur Höhe 

sowie zum Verwendungszweck der bereits erfolgten Direktzahlungen des Jobcenters. Der Be-

klagte lehnte dieses Auskunftsersuchen mit Schreiben vom 20.  März 2020 ab.  

 



 

  Seite 3/11 

Das SG hat die Klage mit Gerichtsbescheid vom 14. September 2020 abgewiesen. Zur Begrün-

dung hat es ausgeführt, dass es an einer Anspruchsgrundlage für den vom Kläger geltend ge-

machten Direktzahlungsanspruch fehle. Es läge keine Schuldübernahmeerklärung des Beklag-

ten vor. Der Kläger handele auch nicht im Rahmen einer Geschäftsführung ohne Auftrag für 

seine Mieter, sondern besorge ein objektiv eigenes Geschäft (Eintreibung des ihm geschulde-

ten Mietzinses). Ebenso wenig ergebe sich ein Direktzahlungsanspruch aus § 22 SGB II. Der 

Anspruch auf Unterkunftskosten stehe dem Leistungsberechtigten zu, nicht seinem Vermieter. 

Die Direktzahlung nach § 22 Abs 7 SGB II bewirke eine abweichende Empfangsberechtigung, 

nicht aber eine Übertragung des Leistungsanspruchs auf den Vermieter. Eine grundrechtsrele-

vante Ungleichbehandlung des Klägers gegenüber dem Energieversorger sei nicht zu erken-

nen.  

 

Gegen den dem Kläger am 17. September 2020 zugestellten Gerichtsbescheid richtet sich 

seine am 15. Oktober 2020 eingelegte Berufung. Der Beklagte sei Drittschuldner iSd §§ 840, 

841 Zivilprozessordnung (ZPO) und „nach dem bisherigen Verlauf vor dem Amtsgericht (AG) I. 

zur Kostenübernahme verpflichtet. Es werde beantragt, dass der Beklagte die „gültigen Über-

nahmekosten KdU von 2017 bis 2020“ offenlege, „um eine korrekte Berechnung zu ermögli-

chen“ (Auskunftsanspruch nach § 836 Abs 1 ZPO). Es stelle eine vorsätzliche sittenwidrige 

Schädigung nach § 826 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) dar, dass der Beklagte die Unter-

kunftskosten für April bis Juni 2020 anstatt auf das Konto des Klägers auf das Konto der Be-

darfsgemeinschaft H. überwiesen habe. Frau H. habe der Direktzahlung der Miete auf das Ver-

mieterkonto schriftlich zugestimmt und diese Zusage nicht zurückgenommen. Anderes müsse 

der Beklagte nachweisen und entsprechende Unterlagen vorlegen. Hier bestehe ein Amtshaf-

tungsanspruch. 

Dem Kläger sei erstinstanzlich das rechtliche Gehör verweigert worden. Er habe einen An-

spruch auf konkrete Angaben des Beklagten zu den erfolgten Zahlungen geltend gemacht, 

nämlich wofür und für welchen Zeitraum gezahlt worden sei. Das SG habe hierauf nicht geant-

wortet.  

Er verweise auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. November 2019 – 1 BvL 7/16 

– und beantrage die Offenlegung der Berechnung des Jobcenters, wonach die Miete genau 30 

% entspreche und dementsprechend nicht gezahlt werde. 

Er verlange gemäß Art 3 Grundgesetz (GG) eine Gleichbehandlung mit dem Energieversorger, 

dem alle Kosten erstattet worden seien.  

Er begehre Einsicht in die die Bedarfsgemeinschaft H. betreffende Verwaltungsakte des Be-

klagten sowie die Vorlage diverser Unterlagen (vgl hierzu im Einzelnen: Seite 2 der Berufungs-

schrift vom 15. Oktober 2020 sowie Schriftsatz vom 11. Januar 2021).   

Es sei nicht nachvollziehbar, wieso im vorliegenden Fall § 22 Abs 7 Satz 2 SGB II nicht ange-

wendet werde. Das Jobcenter differenziere selbst nach Mietkosten und Nebenkosten. Auch der 
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Kläger sei steuerrechtlich auf die Zuordnung der Beträge angewiesen. Wenn notwendig, werde 

dies vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) geklärt.  

Der Kläger habe gemäß Art 15 Abs 1 und 3 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) „mindes-

tens Akteneinsicht für alle ihn betreffenden Vorgänge zu erhalten“. 

 

Dem schriftlichen Vorbringen des Klägers lassen sich sinngemäß folgende Anträge entnehmen, 

 

1. den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Braunschweig vom 14. September 2020 sowie 

den Bescheid des Beklagten vom 29. Januar 2020 in Gestalt des Widerspruchsbeschei-

des vom 4. März 2020 aufzuheben,  

2. den Beklagten zu verurteilen, für die Nebenkostenabrechnungen 2017 bis 2019 sowie 

für die noch ausstehenden Mieten für Februar und März 2019 (Wohnung der Bedarfs-

gemeinschaft H.) insgesamt 3.288,21 Euro an den Kläger zu zahlen, 

3. den Beklagten zu verurteilen, die noch ausstehenden Mieten für April bis Juni 2020 

(Wohnung der Bedarfsgemeinschaft H.) an den Kläger zu zahlen, 

4. den Beklagten zu verurteilen, Auskunft über den Verwendungszweck der im Leistungs-

fall H. getätigten Direktzahlungen zu geben, 

5. den Beklagten zu verurteilen, Auskunft über die Minderung des Arbeitslosengeldes II 

der Bedarfsgemeinschaft H. in den Monaten April bis Juni 2020 zu geben, 

6. den Beklagten zur Zahlung von Schadensersatz wegen Amtspflichtverletzung zu verur-

teilen, 

7. ihm Akteneinsicht in die die Bedarfsgemeinschaft H. betreffende Verwaltungsakte des 

Beklagten zu gewähren. 

 

Der Beklagte widerspricht jeglicher Klage-/Berufungsänderung und beantragt im Übrigen,  

 

 die Berufung zurückzuweisen.  

 

Zur Begründung verweist der Beklagte auf die aus seiner Sicht überzeugenden Ausführungen 

im angegriffenen Gerichtsbescheid.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes sowie des übrigen Vorbringens der Betei-

ligten wird auf die erst- und zweitinstanzliche Gerichtsakte verwiesen. Diese Akte ist Gegen-

stand der mündlichen Verhandlung sowie der Entscheidungsfindung gewesen. Die vom SG im 

Oktober 2020 mit der Gerichtsakte übersandte Verwaltungsakte des Beklagten (SGB II-

Leistungsakte der Bedarfsgemeinschaft H.) ist vom erkennenden Senat aus Datenschutzgrün-

den im Januar 2021 an den Beklagten zurückgesandt worden. Seitdem liegt dem Senat keine 

Verwaltungsakte mehr vor. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e   

 

Der Senat entscheidet über die Berufung in der regulären Spruchkörperbesetzung (§ 33 Abs 1 

Sozialgerichtsgesetz - SGG -). Von der zunächst in Aussicht genommenen Übertragung der 

Berufung auf den Berichterstatter gemäß § 153 Abs 5 SGG (vgl hierzu: richterliche Verfügung 

vom 19. März 2021) hat der Senat Abstand genommen, nachdem der Kläger den Berichterstat-

ter wiederholt wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt hat (vgl zur Ablehnung dieser Be-

fangenheitsanträge: Beschlüsse des Senats vom 3. und 20. Mai 2021).  

 

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist unbegründet. Die erstmals im Berufungsver-

fahren erhobenen Klagen sind als unzulässig zu verwerfen. 

 

1. 

Die auf Direktzahlung der Mieten für die Monate April bis Juni 2020 gerichtete Klage ist unzu-

lässig (vgl zu diesem Antrag: Berufungsschrift vom 15.  Oktober 2020).  

 

Diese Zahlungsansprüche waren nicht Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens, sondern 

sind vom Kläger erstmals im Berufungsverfahren geltend gemacht worden (vgl Berufungsschrift 

vom 15. Oktober 2020). Für erstmalig und somit im Wege der Klage (nicht: im Wege der Beru-

fung) geltend gemachte Ansprüche ist jedoch nicht das LSG, sondern das SG zuständig. Man-

gels instanzieller Zuständigkeit ist die auf eine Direktzahlung der Mieten für die Monate April bis 

Juni 2020 gerichtete Klage somit unzulässig. 

 

2. 

Soweit der Kläger erstmals im Berufungsverfahren einen Amtshaftungsanspruch nach § 839 

BGB geltend macht (vgl Schriftsatz vom 15. Oktober 2020; anders jedoch Schriftsatz vom 

11. Januar 2021, wonach der Kläger im Berufungsverfahren keine über die 1. Instanz hinaus-

gehenden Ansprüche geltend machen will und ihm der „Verlauf für die Amtshaftung“ bekannt 

sei), ist die diesbezügliche Klage ebenfalls unzulässig. 

 

Der Beklagte hat jeglicher Klageänderung ausdrücklich widersprochen. Ebenso wenig ist die 

den Amtshaftungsanspruch – und somit einen vollkommen neuen Anspruch – betreffende Kla-

geänderung sachdienlich. Somit liegt keine zulässige Klageänderung iSd § 99 SGG vor. 

 

Unabhängig davon ist der Senat auch überhaupt nicht für eine Entscheidung über einen Amts-

haftungsanspruch zuständig. Zwar regelt § 17 Abs 2 Satz 1 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), 

dass das Gericht des zulässigen Rechtsweges den Rechtsstreit unter allen in Betracht kom-

menden rechtlichen Gesichtspunkten entscheidet. Satz 2 dieser Vorschrift führt jedoch aus, 
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dass Art 14 Abs 3 Satz 4 und Art 34 Satz 3 GG unberührt bleiben. Art 34 Satz 3 GG, nach dem 

für Haftungsansprüche bei Amtspflichtverletzung der ordentliche Rechtsweg nicht ausgeschlos-

sen werden darf, steht demnach nicht zur Disposition durch einfaches Gesetz. Es verbleibt so-

mit bei der ausschließlichen Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte für Ansprüche aus Amts-

haftung. Auch eine Teilverweisung an das Landgericht kommt nach ständiger Rechtsprechung 

nicht in Betracht (vgl hierzu: BSG, Beschluss vom 30. Juni 2014 – B 14 AS 8/14 B -, Rn 5 mwN). 

 

3. 

Die Berufung ist unbegründet, soweit der Kläger Auskunftsansprüche geltend macht.  

 

Über etwaige Auskunftsansprüche (Auskunft über den Verwendungszweck der im Leistungsfall 

H. getätigten Direktzahlungen bzw Auskunft über die etwaige Minderung des Arbeitslosengel-

des II in den Monaten April bis Juni 2020) ist in dem mit der Klage angefochtenen Bescheid 

vom 29. Januar 2020 nicht entschieden worden. Vielmehr beschränkte sich der Regelungsge-

halt des Ausgangsbescheides auf den Antrag des Klägers auf Übernahme weiterer Unterkunfts-

kosten der Bedarfsgemeinschaft H. im Wege der Direktzahlung. Die am 17. März 2020 beim 

SG erhobene Klage richtete sich ausweislich der Klageschrift ausschließlich gegen diesen Be-

scheid (in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 4. März 2020), betraf also keine etwa-

igen Auskunftsansprüche. 

 

Auskunftsansprüche hat der Kläger im erstinstanzlichen Verfahren erstmals mit Schriftsatz vom 

11. Mai 2020 geltend gemacht, also erst mehrere Wochen nach Klageerhebung. Da der Be-

klagte dieser Klageänderung (im Sinne einer Klageerweiterung) nicht zugestimmt hat und die 

Einbeziehung des weiteren Streitgegenstands bei Beachtung des Grundsatzes der Pro-

zessökonomie auch nicht sachdienlich ist, erweist sich die Klageänderung gemäß § 99 SGG 

als unzulässig. Die Berufung gegen das klagabweisende Urteil des SG erweist sich somit als 

unbegründet. 

 

Unabhängig von der Zulässigkeit der Klage ist die wegen Auskunftsansprüchen geführte Beru-

fung auch unbegründet. Es ist keine Rechtsgrundlage ersichtlich, aufgrund derer der Beklagte 

verpflichtet sein könnte, die vom Kläger begehrten Auskünfte zu erteilen. 

 

Hinsichtlich der vom Kläger begehrten Auskunft über den jeweiligen Verwendungszweck der 

bereits erfolgten Direktzahlungen ergibt sich dies bereits daraus, dass es sich beim Beklagten 

nicht um den Schuldner des Mietzinses oder der Nebenkosten handelt. Schuldner sind aus-

schließlich die Mieter, mit denen der Kläger den Mietvertrag abgeschlossen hat. Der Beklagte 

bewirkt lediglich eine Auszahlung von Teilbeträgen der der Bedarfsgemeinschaft H. zustehen-

den Sozialleistungen direkt an den Kläger (§ 22 Abs 7 SGB II). Eine Verpflichtung zur Angabe 



 

  Seite 7/11 

des Verwendungszwecks von Direktzahlungen existiert nicht. Stattdessen ermöglichen die §§ 

366, 267 BGB eine Zuordnung der geleisteten Zahlungen bei mehreren Forderungen. Der Klä-

ger ist – entgegen seinem Vorbringen – für die Durchsetzung etwaiger Mietrückstände gegen-

über der Bedarfsgemeinschaft H. also gar nicht auf die Angabe eines Verwendungszwecks 

durch den Beklagten angewiesen. Damit fehlt der diesbezüglichen Berufung auch das Rechts-

schutzbedürfnis. 

 

Einem Auskunftsanspruch des Klägers über etwaige sanktionsbedingte Minderungen des Leis-

tungsanspruchs der Bedarfsgemeinschaft H. steht bereits der Sozialdatenschutz nach §§ 67ff 

SGB X entgegen. 

 

4. 

Soweit die Berufung auf die Direktzahlung der Nebenkostenabrechnungen 2017 bis 2019 sowie 

der noch für die Monate Februar bis März 2019 ausstehenden Mieten gerichtet ist (Gesamtbe-

trag: 3.288,21 Euro), ist die Berufung zwar zulässig, jedoch unbegründet. Der Kläger hat keinen 

Anspruch darauf, dass der Beklagte Unterkunftskosten der Bedarfsgemeinschaft H. direkt an 

ihn zahlt.  

 

Bereits das SG hat unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des BSG zutreffend und über-

zeugend dargelegt, dass die Direktzahlung nach § 22 Abs 7 SGB II lediglich eine abweichende 

Empfangsberechtigung für die jeweilige Zahlung begründet, nicht dagegen einen eigenen Zah-

lungsanspruch des Vermieters gegen das Jobcenter (BSG, Urteil vom 9. August 2018 – B 14 

AS 38/17 R -). Es liegen auch keine Anhaltspunkte für einen Schuldbeitritt des Beklagten vor. 

Vielmehr hat der Beklagte lediglich in Anwendung von § 22 Abs 7 SGB II Direktzahlungen an 

den Kläger bewirkt. 

 

5. 

Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf Einsichtnahme in die vom Beklagten geführte SGB 

II-Leistungsakte der Bedarfsgemeinschaft H.. Diese enthält Sozialdaten, die vom Beklagten zu 

schützen sind (vgl §§ 67ff SGB X). Der Kläger ist nicht Beteiligter des zwischen der Bedarfsge-

meinschaft H. und dem Beklagten bestehenden Sozialleistungsverhältnisses. Somit ist weder 

der Senat noch der Beklagte berechtigt oder verpflichtet, dem Kläger Einsicht in die die Be-

darfsgemeinschaft H. betreffende Verwaltungsakte zu gewähren. 

 

6. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 197a SGG iVm § 154 Abs 2 SGG.  
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Die Festsetzung des Streitwerts auf 14.288,21 Euro folgt aus § 197a SGG iVm §§ 63 Abs 2, 52 

Abs 2, 3 und 47 Abs 1 Gerichtskostengesetz (GKG). Er ergibt sich aus der Summe der vom 

Kläger geltend gemachten Beträge aus dem Mietverhältnis (Nebenkostenabrechnungen 2017 

bis 2019 sowie Miete Februar bis März 2019 – insgesamt 3.288,21 Euro; Miete April bis Juni 

2020 – geschätzt mindestens 1.000,00 Euro) zzgl jeweils eines sog Auffangstreitwerts nach 

§ 52 Abs 2 GKG (5.000,00 Euro) für die vom Kläger geltend gemachten Auskunftsansprüche 

sowie den Amtshaftungsanspruch. 

 

Gründe für die Zulassung der Revision (§ 160 Abs 2 SGG) liegen nicht vor.  
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Rechtsmittelbelehrung und Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe 

I. Rechtsmittelbelehrung 

Diese Entscheidung kann nur dann mit der Revision angefochten werden, wenn sie nachträg-
lich vom Bundessozialgericht zugelassen wird. Zu diesem Zweck kann die Nichtzulassung der 
Revision durch das Landessozialgericht mit der Beschwerde angefochten werden.  

 
Die Beschwerde ist von einem bei dem Bundessozialgericht zugelassenen Prozessbevoll-
mächtigten innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung schriftlich oder in 
elektronischer Form beim Bundessozialgericht einzulegen. Rechtsanwälte, Behörden oder ju-
ristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öf-
fentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse müssen ab 1. Januar 2022 die Be-
schwerde als elektronisches Dokument übermitteln (§ 65d Satz 1 Sozialgerichtsgesetz - 
SGG). Die Beschwerde muss bis zum Ablauf der Monatsfrist beim Bundessozialgericht einge-
gangen sein und die angefochtene Entscheidung bezeichnen.  

 
Anschriften: 
bei Brief und Postkarte bei Eilbrief, Telegramm, Paket und Päckchen 
34114 Kassel   Graf-Bernadotte-Platz 5, 34119 Kassel 
Telefax-Nummer:  
0561-3107475 

 
Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments gewahrt, 
das für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und  

 

- von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist oder  

- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 

gem. § 65a Abs. 4 SGG eingereicht wird.  

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und zur qualifi-
zierten elektronischen Signatur, ergeben sich aus der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils gültigen 
Fassung. Informationen hierzu können über das Internetportal des Bundessozialgerichts 
(www.bsg.bund.de) abgerufen werden.  

 
Als Prozessbevollmächtigte sind nur zugelassen 

1. Rechtsanwälte, 

2. Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mit-

gliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum 

Richteramt besitzen, 

3. selbstständige Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer 

Zwecksetzung für ihre Mitglieder, 

4. berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder, 

5. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse sol-

cher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse 

mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder, 
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6. Vereinigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interessen-

vertretung, die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem sozialen 

Entschädigungsrecht oder der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die 

unter Berücksichtigung von Art und Umfang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkrei-

ses die Gewähr für eine sachkundige Prozessvertretung bieten, für ihre Mitglieder, 

7. juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in 

den Nrn. 3 bis 6 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person 

ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ih-

rer Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Aus-

richtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt, und wenn die 

Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. 

Die Organisationen zu den Nrn. 3 bis 7 müssen durch Personen mit Befähigung zum Richter-
amt handeln.  

 
Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse sowie private Pflegever-
sicherungsunternehmen können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richter-
amt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristi-
scher Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffent-
lichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Ein Beteiligter, der nach 
Maßgabe der Nrn. 1 bis 7 zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.  

 
Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung von ei-
nem zugelassenen Prozessbevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form zu begrün-
den. Rechtsanwälte, Behörden oder juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließ-
lich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse 
müssen ab 1. Januar 2022 die Begründung als elektronisches Dokument übermitteln (§ 65d 
Satz 1 SGG). 

 
In der Begründung muss dargelegt werden, dass 

- die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder 

- die Entscheidung von einer zu bezeichnenden Entscheidung des Bundessozialge-

richts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des 

Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

- ein zu bezeichnender Verfahrensmangel vorliegt, auf dem die angefochtene Ent-

scheidung beruhen kann. 

Als Verfahrensmangel kann eine Verletzung der §§ 109 und 128 Abs. 1 Satz 1 SGG nicht und 
eine Verletzung des § 103 SGG nur gerügt werden, soweit das Landessozialgericht einem 
Beweisantrag ohne hinreichende Begründung nicht gefolgt ist.  
 
C.                                                  D.                                        E.  
 
 
 
 

II. Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe 

Für das Beschwerdeverfahren gegen die Nichtzulassung der Revision kann ein Beteiligter 
Prozesskostenhilfe zum Zwecke der Beiordnung eines Rechtsanwalts beantragen. 
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Der Antrag kann von dem Beteiligten persönlich gestellt werden; er ist beim Bundessozialge-
richt schriftlich oder in elektronischer Form einzureichen oder mündlich vor dessen Geschäfts-
stelle zu Protokoll zu erklären. Rechtsanwälte, Behörden oder juristische Personen des öffent-
lichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse müssen ab 1. Januar 2022 den Antrag als elektronisches Dokument 
übermitteln (§ 65d Satz 1 SGG).  

 
Dem Antrag sind eine Erklärung des Beteiligten über seine persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse (Bedarfsgemeinschaftnverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) 
sowie entsprechende Belege beizufügen; hierzu ist der für die Abgabe der Erklärung vor-
geschriebene Vordruck zu benutzen. Der Vordruck ist kostenfrei bei allen Gerichten erhält-
lich. Er kann auch über das Internetportal des Bundessozialgerichts (www.bsg.bund.de) her-
untergeladen und ausgedruckt werden.  

 
Falls die Beschwerde nicht schon durch einen zugelassenen Prozessbevollmächtigten einge-
legt ist, müssen der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe und die Erklärung über die 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nebst den Belegen innerhalb der Frist für die 
Einlegung der Beschwerde beim Bundessozialgericht eingegangen sein. Ist dem Beteiligten 
Prozesskostenhilfe bewilligt worden und macht er von seinem Recht, einen Rechtsanwalt zu 
wählen, keinen Gebrauch, wird auf seinen Antrag der beizuordnende Rechtsanwalt vom Bun-
dessozialgericht ausgewählt. 

III. Ergänzende Hinweise 

Der Beschwerdeschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. Das Bundessozialgericht bittet darüber hinaus um zwei weitere 
Abschriften. Dies gilt nicht im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


